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Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Geschwenda

Bekanntmachung von Satzungen

Haushaltssatzung

der Gemeinde Geschwenda (Ilm-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) er-
lässt die Gemeinde Geschwenda folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
 in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.432.450 €
und im Vermögenshaushalt
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.427.200 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H.
b)  für die Grundstücke (B) 450 v.H.
2.  Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 405.400,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Geschwenda, den 12. April 2017
Heyer
Bürgermeister - Siegel -

Beschluss- und Genehmigungsvermerk:
1. Mit Beschlussfassung vom 09.03.2017 hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Geschwenda die Haushaltssatzung mit Anla-
gen für das Jahr 2017 beschlossen.

2. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
07.04.2017, Az.: 092.5.21 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.

 Die Haushaltssatzung wurde in den Einnahmen und Ausga-
ben ausgeglichen vorgelegt,

 im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
 in Höhe von 2.432.450,00 EUR
 im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
 in Höhe von 1.427.200,00 EUR.
 Genehmigungspflichtige Bestandteile wurden in der Haus-

haltssatzung nicht festgesetzt.

Hinweis:
1. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 24.04.2017 - 

08.05.2017 während der Sprechzeit der Verwaltungsgemein-
schaft „Oberes Geratal“ im Zimmer der Finanzverwaltung 
(Erdgeschoss), An der Glashütte 3, 99330 Gräfenroda, zu 
Jedermann Einsichtnahme aus. Er wird bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2017 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO am glei-
chen Ort zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

2. Gemäß § 27a Abs. 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG) ist der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der 
Internetseite www.oberes-geratal.de eingestellt.

Geschwenda, den 12. April 2017
Heyer
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Gossel

Bekanntmachung von Satzungen

Haushaltssatzung

der Gemeinde Gossel (Ilm-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) er-
lässt die Gemeinde Gossel folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt
  in den Einnahmen und Ausgaben mit   451.600 €
und im Vermögenshaushalt
  in den Einnahmen und Ausgaben mit   155.650 €
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 70.000,00 € festge-
setzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   300 v.H.
b)  für die Grundstücke (B)   400 v.H.
2.  Gewerbesteuer   400 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 75.200 € fest-
gesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Gossel, den 12. April 2017
Gundermann
Bürgermeister   - Siegel -
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0002 Am Bahnhof, Am Hopfenberg, 
Anspielgasse I, Anspielgasse II, 
Anspielgasse III, Bahnhofstra-
ße, Burgstraße, Burgstraße II, 
Gartenstraße, Goethestraße, 
Heinrich-Heine-Straße, Hinter-
gasse, Hirtenwiese, Ilmenauer 
Straße, Kirchgasse, Lindenplatz, 
Neue Straße, Ohrdrufer Straße, 
Poststraße, Stadel, Südstraße

Bürgerhaus 
„Deutscher Hof“, 
Bahnhofstraße 5, 
99330 Gräfenroda

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten über-
mittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
- oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält 
nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlbe-
rechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Die Stimmabgabe geschieht auf folgende Weise: 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler ver-
geben ihre Stimme dadurch, dass sie auf dem amtlichen Stimm-
zettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge kennzeichnen.
4.
Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kenn-
zeichnet dort seinen Stimmzettel und faltet ihn so zusammen, 
dass andere Personen die Kennzeichnung nicht erkennen kön-
nen. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheim-
nis gewahrt bleibt. Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wäh-
ler in der Wahlzelle aufhält. 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körper-
lichen Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kenn-
zeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu legen, kann 
eine andere Person bestimmen, deren Hilfe er sich bei der Stimm-
abgabe bedienen will und gibt dies dem Wahlvorstand bekannt. 
Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied 
des Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfül-
lung der Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson 
darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlzelle aufsuchen, wenn 
dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist zur Ge-
heimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl erlangt hat.
5.
Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne 
Störungen des Wahlgeschäfts möglich ist.
6.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an 
der Wahl teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindever-
waltung einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag, dem 07. Mai 
2017, bis 18.00 Uhr eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle auch abgegeben werden.
7.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).
8.
Die Ermittlung des Wahlergebnisses wird am Montag, dem 08. Mai 
2017, um 09.00 Uhr bis voraussichtlich 12.00 Uhr, in demselben 
Wahlraum fortgesetzt, falls sie im Anschluss an die Wahlhandlung 
nicht beendet werden kann.

Gräfenroda, den 11. April 2017
Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geratal“

Beschluss- und Genehmigungsvermerk:
1.  Mit Beschlussfassung vom 14.02.2017 hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Gossel die Haushaltssatzung mit Anlagen für 
das Jahr 2017 beschlossen.

2.  Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
06.04.2017, Az.: 092.5.23 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.

 Der Haushaltsplan wurde in den Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen vorgelegt,

 im Verwaltungshaushalt mit 451.600 EUR und
 im Vermögenshaushalt mit 155.650 EUR.

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investiti-
onen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe 
von 70.000 € wird unter der aufschiebenden Bedingung 
genehmigt, dass die Gemeinde eine Straßenausbau-
beitragssatzung erlässt. Die Kreditermächtigung wird 
wirksam, wenn der Bekanntmachungsnachweis zur ge-
nannten Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt 
wurde.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweis:
1.  Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 24.04.2017 - 

08.05.2017 während der Sprechzeit der Verwaltungsgemein-
schaft „Oberes Geratal“ im Zimmer der Finanzverwaltung 
(Erdgeschoss), An der Glashütte 3, 99330 Gräfenroda, zu 
Jedermann Einsichtnahme aus. Er wird bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2017 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO am glei-
chen Ort zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

2.  Gemäß § 27a Abs. 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG) ist der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der 
Internetseite www.oberes-geratal.de eingestellt.

Gossel, den 12. April 2017
Gundermann
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Gräfenroda

Wahlbekanntmachungen

Wahlbekanntmachung
1.
Am 07. Mai 2017 findet die

Wahl des Bürgermeisters

von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt.
2.
Die Gemeinde Gräfenroda bildet zwei Stimmbezirke. Die Wahl-
räume befinden sich:

Stimm-
bezirk

Bezeichnung des 
Stimmbezirks

Wahlraum, Stra-
ße, Hausnummer, 
Ort

0001 Alte Lache, An der Glashütte, 
Dörrberg, Dörrberger Hammer, 
Kirchholz, Metzelbach, Rosen-
tal, Schiebigen Berg, Schiller-
straße, Schwarzbach, Siedlung, 
Straße der Einheit, Straße des 
Aufbaus, Straße des Friedens, 
Waldstraße, Wiesenweg

Feuerwehrgerä-
tehaus Gräfenro-
da, Waldstraße 42, 
99330 Gräfenroda
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2. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
11.04.2017, Az.: 092.5.33 die Haushaltssatzung rechtsauf-
sichtlich gewürdigt.

 Der Haushaltsplan wurde ausgeglichen vorgelegt, im
 Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
 mit 345.150 EUR und im
 Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 
 mit 174.650 EUR.

 Genehmigungspflichtige Bestandteile wurden in der Haus-
haltssatzung nicht festgesetzt.

Hinweis:
1. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 24.04.2017 - 

08.05.2017 während der Sprechzeit der Verwaltungsgemein-
schaft „Oberes Geratal“ im Zimmer der Finanzverwaltung 
(Erdgeschoss), An der Glashütte 3, 99330 Gräfenroda, zu 
Jedermann Einsichtnahme aus. Er wird bis zur Entlastung 
und Beschlussfassung über die Jahresrechnung des Haus-
haltsjahres 2017 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO am glei-
chen Ort zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten.

2. Gemäß § 27a Abs. 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG) ist der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der 
Internetseite www.oberes-geratal.de eingestellt.

Liebenstein, den 12. April 2017
Becker
Bürgermeister

Bekanntmachung von Beschlüssen 
des Gemeinderates

Gefasste Beschlüsse Gemeinderat Liebenstein
070-14/03/17 vom 14.03.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Liebenstein beschließt die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 samt ihren Anla-
gen.
071-14/03/17 vom 14.03.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Liebenstein beschließt den Fi-
nanzplan und das dazugehörige Investitionsprogramm als Anla-
gen zum Haushaltsplan der Gemeinde Liebenstein für das Haus-
haltsjahr 2017.
072-14/03/17 vom 14.03.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Liebenstein vergibt den Auftrag, 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hauptstraße von 
Zollhaus bis Ortsausgang Richtung Plaue an die Firma
TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co.KG
zu einem Angebotspreis in Höhe von 50.309,92 € (brutto). Es 
war das wirtschaftlichste Angebot.

nicht öffentlicher Teil:
073-14/03/17 vom 14.03.2017
Die Niederschrift der 18. Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Liebenstein vom 30.01.2017 wird genehmigt.

Jörg Becker
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Plaue

Bekanntmachung von Beschlüssen 
des Stadtrates

Gefasster Beschluss Stadtrat Plaue
112-08/03/17 vom 08.03.2017
Der Stadtrat der Stadt Plaue beschließt dem Verein Selbstver-
waltung für Thüringen e.V. beizutreten.

Thamm
Bürgermeister

Bekanntmachung der öffentlichen  
Sitzung des Wahlausschusses der  

Gemeinde Gräfenroda zur Feststellung 
des Wahlergebnisses

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Gräfenroda findet am

Dienstag, den 09. Mai 2017, um 19.30 Uhr
im Gemeindeamt der Gemeinde Gräfenroda, 

Bahnhofstraße 1, 99330 Gräfenroda
statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses.

Die Sitzung ist öffentlich, der Zutritt ist für jedermann frei.

Gräfenroda, 11.04.2017
Holtmann
Wahlleiterin

Amtliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Liebenstein

Bekanntmachung von Satzungen

Haushaltssatzung 

der Gemeinde Liebenstein (Ilm-Kreis) 
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 55 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) er-
lässt die Gemeinde Liebenstein folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 345.150 €
und im Vermögenshaushalt
  in den Einnahmen und Ausgaben mit 174.650 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werde im Vermögenshaushalt 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:
1.  Grundsteuer
a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H.
b)  für die Grundstücke (B) 450 v.H.
2.  Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 57.500 € fest-
gesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2017 in Kraft.

Liebenstein, den 12. April 2017
Becker
Bürgermeister - Siegel -

Beschluss- und Genehmigungsvermerk:
1. Mit Beschlussfassung vom 14.03.2017 hat der Gemeinderat 

der Gemeinde Liebenstein die Haushaltssatzung mit Anlagen 
für das Jahr 2017 beschlossen.
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Grundbuch von Martinroda, Blatt 158, 
Grundbuchamt Ilmenau
eingetragene Grundeigentum
lfd. Nr. 1  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 448, Landwirtschaftsfläche 
 Auf dem Himmelreich zu 2.840 qm
lfd. Nr. 2  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 659, Landwirtschaftsfläche 
 Auf der Sperberwiese zu 4.372 qm
lfd. Nr. 3  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 668, Landwirtschaftsfläche 
 Unter dem Furt zu 4.480 qm
lfd. Nr. 4  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 685, Landwirtschaftsfläche 
 Unter dem Veronikaberg zu 8.810 qm
lfd. Nr. 5  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 605/2, Landwirtschaftsfläche 
 Auf den Katzenlöchern zu 3.218 qm
Grundbuch von Martinroda, Blatt 254, 
Grundbuchamt Ilmenau
eingetragene Grundeigentum
lfd. Nr. 1  Gemarkung Martinroda
 Flur 4 Flurstück 449, Landwirtschaftsfläche 
 Auf dem Himmelreich zu 6.280 qm
soll am
 Mittwoch, 19.07.2017, 09:00 Uhr, Saal 1 im Raum 111
 im Gerichtsgebäude Längwitzer Straße 26
durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Der gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzte Verkehrswert beträgt:
 Blatt 128  lfd. Nr. 2  790 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 3  1.740 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 4  2.070 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 5  1.210 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 6  2.890 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 9  3.260 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 12  1.870 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 14  520 EUR
 Blatt 128 lfd. Nr. 15  800 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 18  850 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 19  700 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 20  540 EUR
 Blatt 128 lfd. Nr. 21  1.240 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 22  3.770 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 23  1.780 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 26  530 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 26  520 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 28  290 EUR
 Blatt 128  lfd. Nr. 29  1.080 EUR
 Blatt 28  lfd. Nr. 1  670 EUR
 Blatt 158  lfd. Nr. 1  990 EUR
 Blatt 158  lfd. Nr. 2  1.530 EUR
 Blatt 158  lfd. Nr. 3  1.570 EUR
 Blatt 158  lfd. Nr. 4  2.400 EUR
 Blatt 158  lfd. Nr. 5  1.290 EUR
 Blatt 254  lfd. Nr. 1  2.200 EUR
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Ge-
boten anzumelden und wenn der Gläubiger widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.
Es ist zweckmäßig, spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
eine Berechnung der Ansprüche - getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen. Der Berechtigte kann dies auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle erklären.

Arnstadt, den 29.03.2017

Amtliche Bekanntmachungen 
anderer Institutionen und 
Einrichtungen
Amtsgericht Arnstadt
K 27/15

AUSFERTIGUNG 
BEKANNTMACHUNG

Das im
Grundbuch von Neusiß, Blatt 128, Grundbuchamt Ilmenau
eingetragene Grundeigentum
lfd. Nr. 2  Gemarkung Neusiß
 Flur 2 Flurstück 133, Landwirtschaftsfläche 
 In den Fohnäckern zu 1.465 qm
lfd. Nr. 3  Gemarkung Neusiß
 Flur 2 Flurstück 134, Landwirtschaftsfläche 
 In den Fohnäckern zu 3.215 qm
lfd. Nr. 4  Gemarkung Neusiß
 Flur 2 Flurstück 164, Landwirtschaftsfläche 
 Über den Fohnäckern zu 4.595 qm
lfd. Nr. 5  Gemarkung Neusiß
 Flur 2 Flurstück 674/2, Landwirtschaftsfläche 
 In den Fohnäckern zu 2.238 qm
lfd. Nr. 6  Gemarkung Neusiß
 Flur 3 Flurstück 283, Gebäude- und Freifläche 
 Am langen Sande zu 5.080 qm
lfd. Nr. 9  Gemarkung Neusiß
 Flur 3 Flurstück 675, Landwirtschaftsfläche 
 Am Brustlappen zu 9.055 qm
lfd. Nr. 12  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 474, Landwirtschaftsfläche 
 In den Gelengen zu 4.146 qm
lfd. Nr. 14  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 679, Waldfläche 
 Vor dem tiefen Wege zu 1.612 qm
lfd. Nr. 15  Gemarkung Neusiß
 Flur 5 Flurstück 594, Waldfläche
 Im Liebchen zu 2.478 qm
lfd. Nr. 18  Gemarkung Neusiß
 Flur 5 Flurstück 681, Waldfläche 
 Über dem Viehberge zu 2.641 qm
Ifd. Nr. 19  Gemarkung Neusiß
 Flur 5 Flurstück 618/2, Waldfläche 
 Über dem Viehberge zu 2.167 qm
lfd. Nr. 20 Gemarkung Neusiß
 Flur 5 Flurstück 611/2, Waldfläche 
 Am Ochsenholze zu 1.700 qm
lfd. Nr. 21  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 509/1, Landwirtschaftsfläche 
 In den Teichwiesen zu 2.730 qm
lfd. Nr. 22  Gemarkung Neusiß
 Flur 3 Flurstück 382/1, Landwirtschaftsfläche 
 Am Viehberge zu 10.780 qm
lfd. Nr. 23  Gemarkung Neusiß
 Flur 3 Flurstück 336/1, Landwirtschaftsfläche 
 An der Kummel zu 5.088 qm
lfd. Nr. 26  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 409/2, Verkehrsfläche Neusiß, 
 Im Riethe zu 1.003 qm
 Flur 4 Flurstück 409/3, Landwirtschaftsfläche 
 Neusiß, Im Riethe zu 991 qm
lfd. Nr. 28  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 455/3, Verkehrsfläche Neusiß, 
 Auf der Trockene zu 590 qm
lfd. Nr. 29  Gemarkung Neusiß
 Flur 4 Flurstück 455/4, Landwirtschaftsfläche 
 Neusiß, Auf der Trockene zu 2.187 qm
Grundbuch von Rippersroda, Blatt 28, 
Grundbuchamt Arnstadt
eingetragene Grundeigentum
lfd. Nr. 1  Gemarkung Rippersroda
 Flur 3 Flurstück 93, Landwirtschaftsfläche 
 An der Gera zu 2.230 qm
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Gemeinde Frankenhain

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgenden Geburtstagen

 

 

Hans-Georg Fischer
Bürgermeister

Sonstige Mitteilungen

Verwaltungsgemeinschaft 
„Oberes Geratal“

Sonstige Mitteilungen

Jugendweihe 2017
Der Jugendweihe Plus e.V. eröffnete das Jugendweihejahr 2017.
Für die Schüler der 8. Klasse aus der VG “Oberes Geratal“ findet 
die Feier der Regelschule Crawinkel am 22.04.2017 in der Ge-
meindeschenke Crawinkel statt.
Mit ihren Schulkameraden feiern:
aus Gossel:  Valentino Bauer
 Peggy Armstroff
 Antonia Kreiselmeier
aus Gräfenroda:  Elias Sensche

Das Gymnasium Ilmenau feiert am 29.04.2017 in der Festhalle 
Ilmenau:
aus Geschwenda:  Philipp Ehrhardt
 Johannes Baumgardt
aus Plaue:  Louis Winkler
aus Frankenhain:  Jonas Schubert
 Celine Hofer

Die Regelschule Geraberg feiert am 06.05.2017 in der Gera-
talhalle
aus Geschwenda:  Alexander Henneberg
 Lucienne Barth

Außerdem gratulieren wir den Jugendlichen der Gemeinschafts-
schule Gräfenroda und des Gymnasiums Arnstadt, die am 
20.05.2017 in der Stadthalle Arnstadt die Jugendweihe erhal-
ten:
aus Gräfenroda:  Klara Ligwe
 Anna-Lena Walther
 Virginia Günther
 Pia Kirchner
 Hannah-Sophie Hofmann
 Amelie Vlahosz
aus Plaue:  Juliane Preuß
 Natalie Heinz
 Kevin Stück
 Nadja Hedwig
 Larissa Schmidt
 Malte Barth
 Leon Hichert
 Marian Kaufmann
 Vanessa Holzmüller
aus Frankenhain:  Yasmina Erhardt
aus Gossel:  Dustin Plachter
 Marko Korinth
aus Gehlberg:  Sara Reuß
 Victoria Luise Schultz
 Paul Alexander Jekal
 Patrik Rupp
aus Geschwenda:  Lea Chantal Sauerbrey

Wir gratulieren den Jugendweiheteilnehmern sowie allen Schul-
kameraden und -kameradinnen, die an den Feiern zur Konfirma-
tion teilnehmen.

Jugendweihe Plus e.V.
i. A. Inge Beyer
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Veranstaltungen

4. Seniorentreffen 2017 in Geschwenda
Das 4. Seniorentreffen findet am Donnerstag, dem 27. April 2017 
statt. An diesem Nachmittag wird über die Gebietsreform Thürin-
gen und die Veränderungen für Geschwenda informiert.
Ort:  Gemeindesaal, Neue Sorge 1, Geschwenda
Beginn:  14.00 Uhr
Zu dieser Veranstaltung treffen sich die Helfer um 13.00 Uhr in 
der Gemeinde.
Die Seniorinnen und Senioren sind zum gemütlichen Beisam-
mensein mit Kaffee und Kuchen recht herzlich eingeladen.
Berg Heyer
Bürgermeister

Gemeinde Gossel

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgendem Geburtstag

 

Andreas Gundermann
Bürgermeister

Gemeinde Gehlberg

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgenden Geburtstagen

 

 

Rainer Gier
Bürgermeister

Gemeinde Geschwenda

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgenden Geburtstagen

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Berg Heyer
Bürgermeister
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Dann ging es in rasantem Tempo zum „Goldraum“, indem die 
Reichsbank nach Kriegsende ihren gesamten Gold- und Devi-
senbestand einschließlich der Kunstwerke von unschätzbarem 
Wert einlagerte. Weitere Höhepunkte bildeten die musik- und 
lichtanimierte „Kristallgrotte“, ein erst 1980 entdecktes Naturwun-
der mit Salzkristallen bis zu 1m Kantenlänge und das „Museum 
zum Anfassen“. Es war ein rundherum gelungener Tag mit vielen 
neuen Erfahrungen und Eindrücken. Wir können einen Ausflug in 
das Erlebnis Bergwerk Merkers nur empfehlen!
Kirsten Kummer
Klassenlehrerin 9

Helle Köpfe an der Gemeinschaftsschule 
Gräfenroda
Alljährlich führen die Mathematiklehrer an der Gemeinschafts-
schule Gräfenroda einen Schulausscheid zur Ermittlung der be-
gabtesten Tüftler und Knobler durch. Die jeweils Besten aus den 
Klassenstufen 5 bis 10 erwerben einen Startplatz beim Wettbe-
werb der Regelschulen am 30. März in Geraberg.
Unsere besten Mathematiker:
Klassenstufe 5:  Nils Kornemann
Klassenstufe 6:  Leonie Langpeter
Klassenstufe 7:  Hannah-Sophie Nagel
Klassenstufe 8:  Anna-Lena Walther
Klassenstufe 9:  Till Reinhardt
Klassenstufe 10:  Philipp Fröhlich
In der Klassenstufe 5 findet außerdem in jedem Jahr eine Denko-
lympiade statt, bei der neben dem Allgemeinwissen auch Kennt-
nisse in Englisch und den Naturwissenschaften angewandt wer-
den müssen.
Hier die Sieger:  Shirin Buhr, Richard Heyer, Tim Preißer 
 und Leon Greiner
Die Sieger in den Wettbewerben wurden mit Urkunden und klei-
nen Präsenten von unserer Schulleiterin geehrt. Allen Teilneh-
mern am Regelschulwettbewerb Mathematik wünschte Frau 
Scheller für die nächste Stufe viel Erfolg.
P. Keune
Fachschaftsleiterin Mathematik

Veranstaltungen

Einladung
Wir möchten euch wieder zum gemütlichen Beisammensein der 
AWO-Ortsgruppe Gossel

am 26. April 2017, 14:30 Uhr 
in der alten Schule, 1. Etage 

einladen.
Sehr gern begrüßen wir auch Nicht-Mitglieder!
Der Vorstand der AWO-Ortsgruppe Gossel

Gemeinde Gräfenroda

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgenden Geburtstagen

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Veronika Schwarz
1. Beigeordnete

Schulnachrichten

Die größte Achterbahn unter der Erde

Exkursion TGS Gräfenroda 
in das Erlebnisbergwerk Merkers

Am Mittwoch, dem 05.04.2017, unternahmen die Klassen 8a, b 
und 9 der TGS Gräfenroda eine Exkursion im Fach NT/ Chemie 
zum Thema „Salze“. Neben Einblicken in ein modernes und ak-
tives Bergbauunternehmen gab es Wissenswertes über die Ge-
schichte, die Entwicklung und die Traditionen des Kalibergbaus. 
Darüber hinaus überraschte uns das Bergwerk mit vielen Attrak-
tionen. In einer spannenden Reise bis in 800 m Tiefe erlebten 
wir als erstes einen riesigen hallenartigen Großbunker mit dem 
größten Schaufelradbagger der Welt und eine tolle Laser Show. 
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4.  Rechenschaftsbericht des Jagdvorstehers für das Jagdjahr 
2016/2017

5.  Kassenbericht für das Jagdjahr 2016/17
6.  Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers
7.  Beschlussfassung über die Feststellung und Verwendung 

des Reinertrages
•	 Vorschläge	zur	Verwendung	des	Reinertrages
•		 Beschluss	zur	Verwendung	des	Reinertrages

8.  Bericht des Jagdpächters
9.  Information über das Erlöschen des Jagdpachtvertrages
10. Beschlussfassung über die Ausübung des Jagdrechts bis 

zur Neuverpachtung
11. Beratung und Beschlussfassung über die Art der Jagdnut-

zung
12. Anfragen der Mitglieder
13. Schlusswort des Jagdvorstehers

Diese Mitgliederversammlung ist nur für Jagdgenossen oder de-
ren bevollmächtigte Vertreter. Sie ist nicht öffentlich.
Zur Versammlung sind geeignete Eigentumsnachweise (aktuelle 
Grundbuchauszüge) vorzulegen.

Jagdgenossenschaft Gräfenroda
Peter Schulz
Jagdvorsteher

Sonstige Mitteilungen

Frühjahrsputz 2017 in Gräfenroda
Alljährlich findet Anfang April der traditionelle Umwelttag statt. 
Aufgerufen dazu hatte die derzeitig amtierende Bürgermeisterin 
Veronika Schwarz und die Jagdgesellschaft Gräfenroda. Viele 
kamen und wollten wieder tüchtig anpacken, um den Müll und 
den Unrat der vergangenen Monate rund um Gräfenroda zu 
beseitigen. Unter den Teilnehmern war leider von den drei Bür-
germeisterkandidaten nur der von der CDU, Dominique Strau-
be, begleitet von seinem ältesten Sohn. Auch die Mitglieder des 
Heimatvereins Gräfenroda e.V. waren traditionell unter den Mit-
wirkenden. Aber nicht nur die Burglehne und Umgebung waren 
unser Ziel, sondern auch vor dem Haus Grevenrot wurde aktiver 
Frühjahrsputz durchgeführt und dem Unkraut der vergangenen 
Jahre zu Leibe gerückt. Selbst im Inneren des Hauses wurde 
fleißig geputzt. Auch der Bürgermeisterkandidat der CDU schau-
te noch einmal bei den fleißigen Helferinnen des Heimatvereins 
vorbei und staunte, was bereits geleistet wurde. Am Ende des 
Umwelttages 2017 konnte sich jeder Teilnehmer bei Bratwurst 
und Getränken, gesponsert von der Jagdgesellschaft Gräfenro-
da, erholen und stärken. Nun kann das Frühjahr und das Oster-
fest kommen und alle hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder 
viele fleißige Helfer teilnehmen, um den Unrat und Müll, der von 
einigen Mitmenschen hinterlassen wird, zu beseitigen.
Karola Eschrich
Vorsitzende des Heimatvereins Gräfenroda e.V.

Gemeinde Liebenstein

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgendem Geburtstag

 

Jörg Becker
Bürgermeister

Finale der Thüringer Landesolympiade  
Technik 2017 

TGS Gräfenroda auf Platz 2!

Am 06.04.2017 fand in der Technothek der Kinder- und Jugend-
bibliothek Erfurt die 3. Stufe der Technikolympiade statt. Ange-
treten waren die 5 Siegerschulen des Regionalwettbewerbs vom 
November 2016 mit jeweils 3 Schülern aus Klasse 8.
Es nahmen Anna-Lena Walther, Niclas Gräser (Kl. 8a) und Alex 
Kruse (Kl. 8b) teil.
Die Technikolympiade in Erfurt stand erneut unter dem Thema 
„Problemlösung“. Die Schüler mussten ihre Kenntnisse zu Trans-
porttechniken (früher und heute), Grundprinzipien der Konstruk-
tion und Stabilität sowie die Erfindungen von Leonardo da Vinci 
anwenden. Neben einem theoretischen Teil sollte ein Fahrzeug 
konstruiert werden, dass Folgendes können sollte: möglichst 
weit vorwärts/vorwärts und anschließend rückwärts und um die 
Kurve fahren. Den Teilnehmern standen Schaschlik-Stäbchen, 
Gummis, 2 Plastikbecher, und ein Stück Pappe zur Verfügung.
Anna-Lena, Alex und Niclas haben sich dieser Herausforderung 
mit viel Engagement und Kreativität gestellt und konnten ihre Fa-
voritenrolle mit Platz 2 erfolgreich verteidigen. Herzlichen Glück-
wunsch! Als Belohnung gab es viele attraktive Sachpreise und 
einen großen Eisbecher mit Frau Kummer.
Kirsten Kummer (Fachlehrerin für WRT)

Veranstaltungen

Jagdgenossenschaft Gräfenroda

Einladung zur Vollversammlung 
für das Jagdjahr 2016/17

Am Mittwoch, den 10. Mai 2017 findet um 18.00 Uhr im Biker-
Hotel „Alte Lache“ die diesjährige Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Gräfenroda statt.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.  Begrüßung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Be-

schlussfähigkeit der Versammlung
3.  Genehmigung der Tagesordnung
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Veranstaltungen

Bekanntmachung 
der Jagdgenossenschaft Liebenstein

Einladung

Hiermit möchten wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Lie-
benstein zu unserer Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 
den 11.05.2017 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Gerichtslau-
be“ herzlich einladen.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Zustimmung der Tagesordnung
3.  Rechenschaftsbericht für das Jagdjahr 2016/2017
4.  Kassen- und Revisionsbericht 2016/2017
5.  Diskussion mit anschließender Entlastung des Vorstandes
6.  Beschlussfassung zur Auszahlung des Reinertrages 

2016/2017
7.  Vorstellung des Haushaltsplanes 2017/2018 mit Beschluss-

fassung
8.  Beratung und Beschlussfassung über die Jagdnutzung des 

Gemeinschaftsjagdbezirkes II in Liebenstein
9.  Verschiedenes

J. Anton
Vorsteher

Stadt Plaue 

Altersjubiläen

Gratulation und Wohlergehen 
zu nachfolgenden Geburtstagen

 
 

 

Jörg Thamm
Bürgermeister
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Der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth

Die Jungs der 9. Klasse beim Bratwurstbraten.

Die selbstgebackenen Waffeln werden verteilt. Die Schüler lassen es sich schmecken.

UNSERE  
  10.  
LESENACHT

Eine schöne Tradition der Staatlichen Gemeinschaftsschule Gräfenro-

da - unsere Lesenacht unter dem Motto „Lesen macht schlau! - Viel 

lesen macht schlauer!“ - fand auch in diesem Jahr wieder großen 

Anklang.
Am 06.04.2017 fand bereits die 10. Lesenacht an unsere Schule, für 

die Fünft - und Sechstklässler, statt. Ab 17:00 Uhr fanden sich alle in 

der Turnhalle ein. Ausgerüstet mit Schlafsack, Luftmatratzen, sogar 

Sandmuscheln, Taschenlampen und natürlich ihren Lieblingsbüchern. 

Nun hieß es erst einmal, das Nachtlager aufzuschlagen und alle mit-

gebrachten Utensilien zu verstauen. 

Nach getaner Arbeit, die von einigen viel Puste abverlangte, wurde der 

Rost gestürmt und die leckeren Bratwürste und Wiener verdrückt. Für 

das leibliche Wohl sorgten die Schüler der Klasse 9 mit Frau Griebel. 

Nach dieser Stärkung begann pünktlich 19:00Uhr die Lesenacht. Zu 

Gast war der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth. Schnell ver-

sammelten sich alle Leseratten um unseren Gast und machten es sich 

auf dem „Fliegenden Teppich“ bequem, um seinen Märchen gespannt 

zu lauschen, die lustig, spannend, aber auch gruselig waren. Sie ent-

stammten aus Schweden, Norwegen und sogar aus Russland. In der 

Fremdsprache begann er sein russisches Märchen. Unsere tschetsche-

nischen Mitschüler staunten über seine super Russischkenntnisse. 

Vor allem bei der Geschichte „Der Bauer und die Maus“ waren alle 

Kids sehr aufmerksam. Unser Märchenerzähler, der bereits zum 4. Mal 

Gast bei uns war, bekam sehr viel Beifall. Anschließend aßen alle 

Kinder genüsslich die frisch zubereiteten Waffeln mit Obst und Eis 

der Neuntklässler, begaben sich zum Nachtlager und schmökerten 

in ihren mitgebrachten Büchern, bevor die Nachtruhe begann. Am 

nächsten Morgen gab es dann Frühstück, welches liebevoll von ihren 

älteren Mitschülern der Klasse 9 zubereitet wurde. 

Ein weiteres Dankeschön gilt allen fleißigen Helfern, so unserem 

Hausmeister Herrn Gramlich, allen Klassenlehrern, unserem Schulso-

zialarbeiter, die uns alle tatkräftig unterstützten. Dank ihnen wurde 

es für alle ein schönes Erlebnis. Dieses Highlight wird allen in guter 

Erinnerung bleiben und wir hoffen, dass alle Schüler dadurch wieder 

öfter zum Buch greifen.

Leonie Sophia Jandt
Schülerin Klasse 9
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Am Samstag, den 08.04.2017 fand in Gehlberg wieder ein Ar-
beitseinsatz unter anderem im Kurpark und dem Biotop statt.
Der Bürgermeister bedankt sich bei allen für die rege Teilnah-
me.
Im Zuge dieser Aktion wurde auch das Schilling Grab von ei-
nem Mitglied vom Arbeitskreis „Historisches Gehlberg“ wieder 
in Ordnung gebracht. Auch am Sportplatz wurde geharkt und 
gerecht. Ein Dankeschön auch den Osterhasenkünstler Herrn 
Roland Fischer, der Weiberwirtschaft, die schon in der vergan-
genen Woche den Ort schmückte und auch an die Kinder, die 
ganz toll mithalfen.

Es waren alles in allem - Fleißige Leute.

Abschließend lud der Bürgermeister alle Mithelfenden zu einer 
zünftigen Bratwurst und einem Bier ein. Vielen Dank auch an 
alle Sponsoren und der Fleischerei Heyder & Burmeister für 
Ihren Einsatz am Rost.

Leider musste man wiederholt feststellen, dass es immer die 
gleichen Leute im Ort sind die sich beteiligen. Wäre es nicht an 
der Zeit, dass sich auch mal die jüngeren Leute mit einbringen? 
Na ja, Vielleicht das nächste Mal!

Stefanie Behncke
Touristinformation Gehlberg

Arbeitseinsatz in Gehlberg




